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Verordnung 
über eine 40 km/h Zonenbeschränkung auf der Gemeindestraße 

„Vorderthiersee-Höckengasse (Gst.-Nr. 2241/2)“  
„Vorderthiersee-Höckengasse – Bäckenbichl (Gstn. 259/4, 257/18)“ 

„Vorderthiersee-Bäckenbichl (Gst.-Nr. 2247/2)“  
„Vorderthiersee-Metzgerei - Seerose (Gstn. 2241/1, 2423/2)“ 

„Vorderthiersee-Raika - Gemeindeamt (Gst.-Nr. 601/7)“ 
 

 
Aufgrund des § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 StVO 1960, BGBL 159/1960 in der Fassung BGBl. I Nr. 52/2024 
in Verbindung mit § 94 d Z4 lit. d StVO, werden nachfolgende Verkehrsregelungen aufgrund des 
Beschlusses des Gemeinderates vom 27.10.2025 verordnet: 
 
 

§ 1 
Geschwindigkeitsbeschränkung 

 
Auf den im anhängenden Plan angeführten Gemeindestraßen wird das Überschreiten der 
Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h verboten. 
 
Das Verkehrstechnische Gutachten vom Ingenieurbüro Hirschhuber und Einsiedler OG vom 
09.09.2025 bildet einschließlich Punkt 6, „Kundmachung der Verordnungen und notwendige 
Begleitmaßnahmen“, einen wesentlichen und integrierenden Bestandteil der vorliegenden 
Verordnung. 
 
 

§ 2 
Kundmachung 

 
Die Kundmachung der Verordnung erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 StVO durch die Anbringung der 
Vorschriftszeichen nach § 52 lit.a Z 11a in Verbindung mit § 52 lit.a Z 10a (Beginn der 40 km/h 
Zonenbeschränkung) und nach § 52 lit.a Z 11b StVO in Verbindung mit § 52 lit.a Z 10b (Ende der 
40 km/h Zonenbeschränkung). 
 
Die Ausdehnung der Zonenbeschränkung und die genauen Standorte der Verkehrszeichen sind 
dem Verkehrstechnischen Gutachten vom Ingenieurbüro Hirschhuber und Einsiedler OG vom 
09.09.2025, Punkt 6, „Kundmachung der Verordnungen und notwendige Begleitmaßnahmen“ zu 
entnehmen, dies stellt einen integrierenden Bestandteil der Verordnung dar.  
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§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft. 
 
Für diesen Beschluss ist die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Amtes der Tiroler 
Landesregierung erforderlich. 
 
 
Angeschlagen am: 29.10.2025 
Abgenommen am: 13.11.2025 

 
 
Ergeht an: 
 Bezirkshauptmannschaft zur Kenntnis 
 Zuständige Polizeiinspektion zur Kenntnis 
 Gemeindeakt 
 An den Bauhof der Gemeinde mit dem Auftrag die Verkehrszeichen aufzustellen und über Ort 

und Zeitpunkt der Aufstellung eine Dokumentation zu erstellen 
 
 
Für den Gemeinderat: 
 
Rainer Fankhauser 
Bürgermeister 

 

 
 
 

Dieses Dokument wurde von  Rainer Fankhauser elektronisch gefertigt und amtssigniert. 
 

Datum   31.10.2025 
 

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.thiersee.gv.at/amtssignatur 
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